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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen vom 19.02.2018 bzgl. der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Rosendahl zur Ausweisung einer „Fläche für Wald“ mit der 

Zweckbestimmung „Waldkindergarten“ im Ortsteil Holtwick  

 

Anlage III zur SV IX/630  

 

Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen verweist in ihrem Schreiben vom 

19.02.2018 auf die Stellungnahme vom 20.12.2017.  

Der Hinweis auf die im Umfeld des Änderungsbereichs vorhandenen Tierhaltungsbetriebe 

wird zur Kenntnis genommen. Die Anregung, in der Begründung darzustellen, dass 

landwirtschaftliche Immissionen hinzunehmen sind, wird berücksichtigt.  

Der Anregung, die Planung mit der Immissionsschutzbehörde des Kreises Coesfeld 

abzustimmen, wurde gefolgt. Von dort wurden keine Bedenken gegen die Planung 

vorgetragen. Der entsprechende Hinweis in der Begründung zur 

Flächennutzungsplanänderung, dass landwirtschaftliche Immissionen hinzunehmen sind, 

bleibt bestehen.  

 


